
16

überprüfung
Der bevollmächtigte Bezirksschorn-
steinfegermeister oder die Bezirks-
schornsteinfegermeisterin führt auf 
Grundlage des Schornsteinfegerhand-
werksgesetzes zukünftig zwei Mal in 
sieben Jahren eine Feuerstättenschau 
durch um die Betriebssicherheit der  
Anlage zu prüfen. Dabei überprüft er 
oder sie künftig auf Grundlage der  
1. BImSchV auch den ordnungsgemäßen 
technischen Zustand des Ofens und das 
Brennstofflager.

neue anforderungen für alte Öfen
Gerade alte Einzelraumfeuerungs-
anlagen verursachen einen oft sehr 
hohen Schadstoffausstoß. Deshalb ist 
es besonders wichtig, die Emissionen 
dieser Anlagen zu begrenzen. Um 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
nicht übermäßig zu belasten, gelten für 
alte Öfen sehr lange Übergangsfristen, 
die je nach Datum der Typprüfung 

zwischen 2015 und 2025 auslaufen. 
Auch danach sind die Grenzwerte, die 
für alte Geräte gelten weniger streng 
als die für Neuanlagen. Tabelle 2 zeigt 
die Grenzwerte für bestehende Geräte, 
Tabelle 3 enthält die Übergangsfristen. 
Wann genau die Übergangsfrist für 
Ihren Ofen ausläuft, müssen Sie von 
einem/er Schornsteinfeger/in feststellen 
lassen. Nach Ablauf der Übergangsfris-
ten können Sie entweder

Þ nachträglich eine Bescheinigung des 
Herstellers über die Emissionen der 
Anlage bei der Typenprüfung vorle-
gen (dies wird vor allem bei neueren 
Anlagen möglich sein), oder 

Þ die Emissionen an der installierten 
Anlage messen lassen. 

Hält die Anlage die Grenzwerte der 
Tabelle 3 nicht ein, ist sie mit einem 
Staubabscheider nachzurüsten oder sie 
ist auszutauschen. 

 CO [g/m3] Staub [g/m3]

Einzelraumfeuerung, die vor dem 22. März 2010 errichtet wurden 4 0,15

tabelle 2: Grenzwerte für bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen

tabelle 3: Übergangsfristen für bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen

Zeitpunkt der Typenprüfung Zeitpunkt der Nachrüstung bzw. 
(laut Typenschild) Außerbetriebnahme

Vor dem 01.01.1975 oder Jahr der Typenprüfung  31.12.2014
nicht mehr feststellbar
 
01.01.1975 – 31.12.1984 31.12.2017

01.01.1985 – 31.12.1994 31.12.2020

01.01.1995 bis zum Inkrafttreten der Verordnung 31.12.2024


